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§ 4 W-GSAG Strafbestimmungen
 W-GSAG - Wiener Glücksspielautomatenabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

(1) Übertretungen des § 3 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis 42.000 € zu bestrafen; für den Fall der

Uneinbringlichkeit der Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen festzusetzen.

(2) § 33a Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I Nr. 57/2018, >ndet auf

sämtliche Übertretungen nach diesem Gesetz keine Anwendung.
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